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Bekanntmachung 
 

14. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans der Gemeinde Nordwalde – 
Aufstellung zur Aufhebung der Konzentrationszonen für Windenergienutzung für den 
gesamten Geltungsbereich 
 
hier: 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 
 
Bereich: Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Nordwalde. 
 
 
Der Rat der Gemeinde Nordwalde hat in seiner Sitzung am 20. September 2022 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
„Der Rat beschließt die Aufstellung zur Aufhebung der Konzentrationszonen für 
Windenergienutzung für den gesamten Geltungsbereich des wirksamen Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Nordwalde. 
 
Die Verwaltung soll in den Haushalt für das Jahr 2023 entsprechende Mittel für das weitere 
Verfahren zur Aufhebung der Konzentrationszonen für Windenergie einplanen.“ 
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) weist zwei Konzentrationszonen zur Nutzung von Windenergie 
aus. Dadurch steht der FNP einer Entwicklung von Windenergieanlagen außerhalb der 
Konzentrationszonen entgegen. Mit dieser Änderung sollen die Konzentrationszonen aufgehoben 
werden, so dass der FNP die Nutzung von Windenergie auf dem Gebiet der Gemeinde Nordwalde 
nicht mehr steuert. 
 
 
 
Der räumliche Geltungsbereich entsprechend der Beschlüsse - dessen Lage und Abgrenzung - ist 
im Übersichtsplan dargestellt. 
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Übereinstimmungsbestätigung: 
 
Gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der 
Wortlaut der vorstehenden Beschlüsse mit den Beschlüssen des Rates vom 20. September 2022 
übereinstimmt und nach § 2 Absatz 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 2 Absatz 4 BekanntmVO wird die vorstehende Bekanntmachung 
hiermit angeordnet und öffentlich bekannt gemacht. 
 
Zudem werden hiermit die vorstehenden Beschlüsse gemäß § 11 der Hauptsatzung der Gemeinde 
Nordwalde ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplans wird ein Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB erstellt. 
 
 
Nordwalde, den 05. Oktober 2022 
 
 
gez. Schemmann 
(Bürgermeisterin) 
 


